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1. Prüfungsinhalt 

In der vorliegenden Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle 
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Nähe Holderstein“ in Wolferstadt erfüllt werden können, ermittelt 
und dargestellt.  

2. Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

• Arteninformationen TK-Blatt 7030 Wolferstadt (LfU 2022), 
• Relevanzprüfung (06.12.2022), 
• Ornithologische Erhebungen 2023, 
• Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nähe Holderstein“  

(Becker + Haindl, Entwurf 21.05.2024).  

3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 
sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutz-
fachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ 
mit Stand 08/2018.  

In Abbildung 1 ist der Ablauf einer saP dargestellt.  

 

Abb. 1: Übersicht über Prüfungsschritte und Ablauf der saP (Quelle: LfU 2020a) 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG sind verschiedene Ein-
schränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflan-
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zungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind und die ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Verbotstatbestände 
Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingrif-
fe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Geltungsbe-
reich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL und 
Europäische Vogelarten folgende Verbote:  

• Schädigungsverbot 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten wild 
lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild 
lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 
Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.  

• Tötungs- und Verletzungsverbot (für mittelbare betriebsbedingte Auswirkungen, 
z.B. Kollisionsrisiko) 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das 
Vorhaben betroffenen Arten 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, 
die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, werden im 
Schädigungsverbot behandelt. 

• Störungsverbot 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population führt. 

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausgesetzt sie 
stellen keinen essentiellen Habitatbestandteil dar. Sofern nicht explizit darauf hingewiesen wird, 
sind sie daher nicht Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung.  

Bei Gewährleistung der ökologischen Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten ist auch § 44 Abs. 1 Nr. 3 nicht gegenständlich. Ggf. kann die ökologische 
Funktion vorab durch vorgezogenen Funktionsausgleich (sogenannte CEF-Maßnahmen, „con-
tinous ecological functionality“) gesichert werden. Dabei werden im Vorfeld des Bauvorhabens 
adäquate Ersatzlebensräume geschaffen, die den Verbleib der betroffenen Populationen in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand gewährleisten.  

Maßnahmen zum Vorgezogenen Funktionsausgleich 
Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, wenn vor Umsetzung des geplanten 
Eingriffs ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatzhabitat geschaffen wurde. Diese Ersatz-
lebensräume müssen sich im räumlich funktionalen Zusammenhang befinden, so dass sie von 
den Tieren eigenständig besiedelt werden können.  

Ausnahmeprüfung 
Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG können 
die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmeprüfung nach § 45 BNatSchG 
überwunden werden.  
Eine Ausnahmeprüfung wird für das gegenständliche Vorhaben nicht erforderlich, da sich keine 
Verbotstatbestände ergeben.  
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4. Wirkungen des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben sieht die Ausweisung eines Gewerbegebietes mit einer Größe von ca. 
3,15 ha am nordwestlichen Ortsrand von Wolferstadt, nördlich der Wemdinger Straße vor (s. 
Abb. 2). 

 
Abb. 2: Geplantes Vorhaben  

(Ausschnitt Planzeichnung B-Plan Entwurf 21.05.2024, Becker + Haindl) 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeinträchti-
gungen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten ver-
ursachen können. Hierbei werden unterschieden bauzeitliche/-bedingte, anlagen- und betriebs-
bedingte Wirkungen. 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind alle jene, die während der Bauphase eine vorübergehende, also 
zeitlich begrenzte, Veränderung des Naturhaushaltes verursachen.  

Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme entspricht der anlagebedingten, da keine zusätzlichen 
Flächen, z.B. für Baueinrichtungsflächen oder Baustraßen, beansprucht werden. Die Flächenin-
anspruchnahme wird daher unter den anlagebedingten Wirkungen betrachtet. An baubedingten 
Wirkungen kommen v.a. Immissionen aus Bautätigkeiten, wie z.B. Lärm, Abgase und Stäube, 
aber auch optische Störungen von Tieren in Betracht.  

Während der Bauphase werden empfindliche Arten die an das Baufeld angrenzenden Flächen 
und Bäume/Gehölze meiden, nach Abschluss der Arbeiten jedoch wieder zu erwarten sein. Es ist 
davon auszugehen, dass es sich hierbei nur um eine temporäre Störung handelt.  

4.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Die anlagenbedingten Wirkungen sind dauerhaft und entstehen durch die technischen Baukörper 
bzw. Bauwerke selbst.  

Durch das geplante Vorhaben kommt es angrenzend zur bestehenden Bebauung zur Überbau-
ung von Ackerflächen. Dadurch könnten für bodenbrütende Vogelarten Verbotstatbestände ge-
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mäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Des Weiteren wird sich der Wirkungsbe-
reich der Bebauung in bisher nicht vorbelastete Flächen verlagern („Scheuchwirkung“), so dass 
durch eine anlagenbedingte Störwirkung potenziell Lebensraumverlust für Offenlandarten entste-
hen könnte.  

Wegen der Zufahrt von der Wemdinger Straße muss der auf Grundstück Fl.-Nr. 550, Gmkg. Wol-
ferstadt, vorhandene Obstbaum beseitigt werden. Dadurch könnten für gehölzbrütende Vogel-
arten Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG entstehen.  

Im südlichen Bereich sind interne Ausgleichsflächen mit Altgrasstreifen mit Gebüschsukzession 
und extensivem, frischen bis feuchten artenreichen Grünland mit Gehölzerhalt und Neupflanzung 
von Erlen-/Weidengebüsch vorgesehen (s. Abbildung 2).  

4.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Mögliche betriebsbedingte Auswirkungen können im Wesentlichen durch Emissionen von Geräu-
schen oder Stoffen aus Betriebsabläufen und Zu- und Abfahrten, optische Störungen und die 
Anwesenheit von Menschen auftreten.  

5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Zur Erfassung vorhandener Artenvorkommen werden vorhandene Daten (s. Kap. 2) erhoben.  

Gemäß Artenabfrage beim bayer. LfU (Artenvorkommen TK-Blatt 7030 Wolferstadt, s. Anhang 1, 
LfU Stand 2022) können im Raum Wolferstadt folgende, artenschutzrechtlich relevante Arten-
gruppen vorkommen: 

• Säugetiere (Biber, Haselmaus und diverse Fledermäuse), 
• Vögel, 
• Reptilien (Zauneidechse), 
• Amphibien (Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Laubfrosch und Kleiner Wasserfrosch) und 
• Pflanzen (Frauenschuh). 

Für die vorliegenden Aussagen zum Artenschutz wurde neben der Erhebung vorhandener 
Grundlagendaten eine Begehung des Plangebietes durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden 
eine Habitatpotentialanalyse erstellt und die Arten abgeschichtet, für die eine Betroffenheit durch 
das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

Für die genannten Arten der Gruppen Reptilien, Amphibien, Pflanzen, den Biber und die Hasel-
maus stellt das Planungsgebiet keinen spezifischen Lebensraum dar, da die Habitatansprüche 
dieser Arten(gruppen) in den hier vorhandenen, offenen und intensiv genutzten Flächen nicht 
erfüllt sind. Die nördlich angrenzende, biotopkartierte Restfläche eines ehemaligen Halbtrocken-
rasens wird durch das geplante Vorhaben nicht direkt in Anspruch genommen.  
Als weiter zu betrachtende Artengruppen verbleiben auf Grund der im Untersuchungsraum vor-
handenen Flächennutzungen Säugetiere (Fledermäuse) und die Vögel.  

Quartiervorkommen von Fledermäusen im Planungsgebiet können ausgeschlossen werden, da 
in den offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des Planungsgebietes keine für 
Fledermäuse geeigneten Strukturen vorhanden sind. In der südwestlichen Ecke des Geltungsbe-
reiches steht im Randbereich der Straße nach Hagau auf Grundstück Fl.-Nr. 550, Gmkg. Wol-
ferstadt, ein Obstbaum (s. Abbildung 3), der jedoch ebenfalls keine für Fledermäuse oder Höh-
lenbrüter geeigneten Strukturen aufweist.  

Das Untersuchungsgebiet kann von Fledermäusen als Nahrungshabitat genutzt werden. Nah-
rungshabitate unterliegen jedoch nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, da im Eingriffs-
bereich keine Fledermausquartiere vorhanden sind und das Nahrungshabitat daher keinen es-
senziellen Habitatbestandteil darstellt. 

Als weiter zu betrachtende Artengruppen verbleiben auf Grund der im Untersuchungsraum vor-
handenen Flächennutzungen die Vögel.  
Von den, gemäß der Arteninformation LfU für das TK-Blatt 7030 Wolferstadt potenziell vorkom-
menden Vogelarten (vgl. Anhang 1) werden auf Grund der Ausprägung des Planungsgebietes 
die Offenland-Arten als relevant angesehen, da es sich um eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
am Rand des Siedlungsgebietes von Wolferstadt.  
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Abb. 3: Obstbaum auf Grundstück Fl.-Nr. 550, Gmkg. Wolferstadt 

Die Erfassung der Vogelarten erfolgte durch 5 Begehungen im Zeitraum Ende März bis Mitte Juni 
2023 über jeweils 2 Stunden bei sonnigem bzw. schwach bewölktem, trockenem Wetter (s. An-
hang 2).  

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 19 Vogelarten nachgewiesen. 
Arten mit Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden in den an das B-
Plangebiet angrenzenden Gehölzen festgestellt.  
Insgesamt war dabei im Untersuchungsgebiet als wertgebende Vogelart mit hervorgehobener 
naturschutzfachlicher Bedeutung nur der Feldsperling vorhanden. Die Brutplätze lagen in den 
nördlich des geplanten Gewerbegebiets vorhandenen Gehölzstrukturen. Hier wurden auch Grün-
fink, Blau- und Kohlmeise beobachtet.  
Amsel, Buchfink, Elster und Star brüten in den südlich gelegenen Bäumen.  

Rotmilan und Feldlerche als weitere wertgebende Vogelarten wurden erst in weiterer Entfernung 
zum Untersuchungsraum festgestellt.  
Der Rotmilan trat als Nahrungsgast mit Jagdflügen vorwiegend in den westlich an das Planungs-
gebiet angrenzenden Flächen nördlich der Wemdinger Straße auf, Feldlerchen waren als Brut-
vögel mit 2 Brutrevieren in der östlich angrenzenden Ackerfläche zu beobachten.  

5.1 Betroffenheit der Arten 

Äcker können grundsätzlich Bruthabitate für feldbrütende Vogelarten sein. In der Regel werden 
Nester in lockerer, (noch) niedriger Vegetation oder während des Aufwuchses der Ansaat bevor-
zugt in Störstellen angelegt. Bei den 5 im Zeitraum Ende März bis Mitte Juni 2023 durchgeführ-
ten Begehungen wurden keine feldbrütenden Vogelarten auf der Ackerfläche oder im näheren 
Umfeld des Geltungsbereiches angetroffen.  

In westlich an das B-Plangebiet angrenzenden Obstbäumen wurden Brutvorkommen von Amsel 
und Kohlmeise festgestellt. Die Obstbäume bleiben erhalten, bei den Brutvögeln handelt es sich 
um weitverbreitete und relativ störungsunempfindliche Arten handelt, welche im Randbereich von 
Siedlungsgebieten anzutreffen und somit an die dortigen Störungen angepasst sind.  
Der Baum auf Grundstück Fl.-Nr. 550, Gmkg. Wolferstadt, weist keine für Fledermäuse oder 
Höhlenbrüter geeigneten Strukturen auf.  
Wird dieser Baum außerhalb der Vogelbrutzeit gerodet (Oktober bis Ende Februar) oder stellt 
eine ökologische Baubegleitung kein Vorhandensein von Vogelbruten fest, ist im Bereich des 
geplanten Bauvorhabens für artenschutzrechtlich relevante Arten nicht von Störungen, einer 
Schädigung von Individuen und ihren Entwicklungsformen oder von Lebensraumverlust auszu-
gehen.  

Für baubedingte Störungen wird für Offenland-Arten eine Reichweite von bis zu 100 m ange-
nommen. Dies wird beim BfN (Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung) als 
Abstand von Offenland-Arten zu Windenergieanlagen und auch bei einer Untersuchung der Ar-
beitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH (ARSU 1998) zur Ermittlung 
baubedingter Auswirkungen für Wiesenvögel (z. B. die Feldlerche) angesetzt. Da in den an den 
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Geltungsbereich in entsprechender Entfernung angrenzenden Flächen keine feldbrütenden Vo-
gelarten festzustellen waren, sind auch hier keine Vorkommen relevanter Arten / -gruppen und 
damit keine Auswirkungen baubedingter Störungen zu erwarten.  

Ebenso waren in der zu überbauenden Ackerfläche keine Brutvorkommen vorhanden, so dass 
sich auch keine anlagebedingten Auswirkungen und damit artenschutzrechtliche Tatbestände für 
Offenlandarten ergeben. Mit den geplanten randlichen Bepflanzungen sind keine Vergrämungs-
wirkungen für Offenland-Arten verbunden, da Vorkommen dieser Arten erst in weiterer Entfer-
nung festgestellt wurden. Mit den randlichen Baum-Strauchhecken und den Ausgleichsmaßnah-
men, insbesondere der externen Ausgleichsfläche auf Flur-Nr. 271, Gemarkung Hagau, 
entstehen Brut- und Nahrungshabitate für Gehölzbrüter.  

5.2 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den 
hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-
dern. Die o.g. Ermittlung der Betroffenheit von Arten (Kap. 5.1) erfolgt unter Berücksichtigung 
folgender Vorkehrungen: 

• Gehölze werden nur außerhalb der Vogelbrutzeit gerodet (Oktober bis Ende Februar) oder 
eine ökologische Baubegleitung stellt kein Vorhandensein von Vogelbruten fest.  

• Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit von September bis Februar  
oder rechtzeitige Vergrämungsmaßnahmen (z.B. durch Stangen mit Flatterbändern über der 
Fläche verteilt) ab Februar  
oder ökologische Baubegleitung mit Übersichtsbegehung der Fläche bei Baufeldfreimachung 
innerhalb der Vogelbrutzeit.  

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 
BNatSchG) 

Artspezifische Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht erforderlich, da mit 
dem Vorhaben keine Gefährdungen oder Störungen von Tierarten oder Individuen zu erwarten 
sind.  
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1. Anlass 

Für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nähe Holderstein“ in Wolferstadt sind Aussa-
gen zum Artenschutz notwendig.  
In einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) wurde eine Habitatpotentialanalyse erstellt 
und die Arten/-gruppen abgeschichtet, für die eine Betroffenheit durch das Projekt mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  
Für die weiteren Betrachtungen zum Artenschutz sind danach relevant Offenland-Arten 
der Vögel.  

2. Untersuchungsraum und -methoden 

Das Untersuchungsgebiet für Vorkommen von Vogelarten liegt innerhalb der Gemein-
de und Gemarkung Wolferstadt und umfasst Acker- und Grünland im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Nähe Holderstein“ einschließlich der angrenzen-
den Freiflächen nördlich der Wemdinger Straße (DON 2) (s. Abbildung 1).  
Auf Grund der Abstände, die wertgebende Offenland-Vogelarten zu Straßen halten, 
werden südlich der Straße keine Untersuchungen für erforderlich erachtet.  

 

Abb. 1: Übersicht über das Untersuchungsgebiet  
(Quelle Luftbild: BayernAtlas © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023) 

Die Erfassung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten erfolgte durch 5 
Begehungen im Zeitraum Ende März bis Mitte Juni 2023 bei geeigneten Bedingungen:  

1. 28.03.2023, 09:00 - 11:00 Uhr, 3 °C, sonnig / schwach bewölkt, windstill, 
2. 17.04.2023, 09:30 - 11:30 Uhr, 9 °C, bewölkt, windstill, 
3. 09.05.2023, 08:30 - 10:30 Uhr, 15 °C, sonnig, windstill, 
4. 31.05.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, 20 °C, sonnig, schwach windig, 
5. 16.06.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, 22 °C, sonnig, windstill. 

Dabei wurde die „Revierkartierungsmethode“, die Standardmethode zur Erfassung von 
Brutvögeln, durchgeführt (Südbeck et al. 2005). Durch den Untersuchungszeitraum ist 
auch die Erfassung von Spätbruten gewährleistet. Für die festgestellten Vogelarten 
erfolgt eine Angabe zum Status (Brutvogel, Nahrungsgast bzw. Durchzügler). 
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3. Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 19 Vogelarten nachgewiesen. 
Die Ergebnisse sind mit Angaben zum Status und der Gefährdung in Tabelle 1 darge-
stellt. 

Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Vogelarten  

deutscher Name wissenschaftlicher Name Status RL D RL BY 

Amsel Turdus merula B   

Bachstelze Motacilla alba NG   

Blaumeise Cyanistes caeruleus B   

Buchfink Fringilla coelebs B   

Elster Pica pica B   

Feldlerche Alauda arvensis B 3 3 

Feldsperling Passer montanus 

 

B V V 

Grünfink Chloris chloris B   

Grünspecht Picus viridis DZ   

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros NG   

Kohlmeise Parus major B   

Mäusebussard Buteo buteo NG   

Rabenkrähe Corvus corone corone NG   

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG V V 

Ringeltaube Columba palumbus DZ   

Rostgans Tadorna ferruginea NG   

Rotmilan Milvus milvus NG V V 

Singdrossel Turdus philomelos NG   

Star Sturnus vulgaris B   

Turmfalke Falco tinnunculus NG   

Status:  B Brutvorkommen 
 DZ Durchzügler 
 NG Nahrungsgast 

RL BY Rote Liste Bayerns und RL D Rote Liste Deutschland 

 Rote Liste Bayern gem. LfU 2016
1
 Rote Liste Deutschland gem. BfN 2009

2: 

   

                                                 
1  LfU 2016: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen.  
2  Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009 
 (https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf). 

https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000002?SID=1230048880&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:'lfu_nat_00340',BILDxCLASS:'Artikel',BILDxTYPE:'PDF')
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf
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9 Arten wurden als Nahrungsgäste, Grünspecht und Ringeltaube als Durchzügler beo-
bachtet. 
Die 8 Arten mit Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden in den an 
das B-Plangebiet angrenzenden Gehölzen festgestellt.  
Insgesamt war dabei im Untersuchungsgebiet als wertgebende Vogelart mit hervor-
gehobener naturschutzfachlicher Bedeutung nur der Feldsperling vorhanden. Die Brut-
plätze lagen in den nördlich des geplanten Gewerbegebiets vorhandenen Gehölz-
strukturen. Hier wurden auch Grünfink, Blau- und Kohlmeise beobachtet.  
Amsel, Buchfink, Elster und Star brüten in den südlich gelegenen Bäumen.  

Rotmilan und Feldlerche als weitere wertgebende Vogelarten wurden erst in weiterer 
Entfernung zum Untersuchungsraum festgestellt.  
Der Rotmilan trat als Nahrungsgast mit Jagdflügen vorwiegend in den westlich an das 
Planungsgebiet angrenzenden Flächen nördlich der Wemdinger Straße auf, Feldler-
chen waren als Brutvögel mit 2 Brutrevieren in der östlich angrenzenden Ackerfläche 
zu beobachten (s. Abbildung 2).  

 

Abb. 2: Nachweise von Vogelarten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung im 
Untersuchungsgebiet  
(Quelle Luftbild: BayernAtlas © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023, ergänzt):  
Fl (Feldlerche) 
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4. Bewertung der Wirkungen des Vorhabens 

Das Untersuchungsgebiet für Vorkommen von Vogelarten liegt innerhalb der Gemein-
de und Gemarkung Wolferstadt und umfasst Acker- und Grünland im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Nähe Holderstein“ einschließlich der angrenzen-
den Freiflächen nördlich der Wemdinger Straße (DON 2).  

Äcker können grundsätzlich Bruthabitate für feldbrütende Vogelarten sein. In der Regel 
werden Nester in lockerer, (noch) niedriger Vegetation oder während des Aufwuchses 
der Ansaat bevorzugt in Störstellen angelegt. Bei den 5 im Zeitraum Ende März bis 
Mitte Juni 2023 durchgeführten Begehungen wurden keine feldbrütenden Vogelarten 
auf den Ackerflächen oder im näheren Umfeld des Geltungsbereiches angetroffen.  

In nördlich des geplanten Gewerbegebiets vorhandenen Gehölzstrukturen wurden 
Feldsperling, Grünfink, Blau- und Kohlmeise beobachtet. Diese Gehölze bleiben erhal-
ten.  
In südlich an das B-Plangebiet angrenzenden Bäumen wurden Brutvorkommen von 
Amsel, Buchfink, Elster und Star festgestellt. Zum Großteil bleiben diese Bäume eben-
falls erhalten, zusätzlich erfolgen hier ergänzende Neupflanzungen. Des Weiteren 
handelt es sich bei den dort nachgewiesenen Brutvögeln um weitverbreitete und relativ 
störungsunempfindliche Arten, welche im Randbereich von Siedlungsgebieten anzu-
treffen und somit an die dortigen Störungen angepasst sind.  

Daher ist im Bereich des geplanten Bauvorhabens für artenschutzrechtlich relevante 
Arten nicht von Störungen, einer Schädigung von Individuen und ihren Entwicklungs-
formen oder von Lebensraumverlust auszugehen.  

Für baubedingte Störungen wird für Offenland-Arten eine Reichweite von bis zu 100 m 
angenommen. Dies wird beim BfN (Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeits-
prüfung) als Abstand von Offenland-Arten zu Windenergieanlagen und auch bei einer 
Untersuchung der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH 
(ARSU 1998) zur Ermittlung baubedingter Auswirkungen für Wiesenvögel (z. B. die 
Feldlerche) angesetzt. Da in den an den Geltungsbereich in entsprechender Entfer-
nung angrenzenden Flächen ebenfalls keine feldbrütenden Vogelarten festzustellen 
waren, sind auch hier keine Vorkommen relevanter Arten / -gruppen und damit keine 
Auswirkungen baubedingter Störungen zu erwarten.  
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